
  

Stadt Calbe (Saale)       Calbe, den 08.03.2019 

Der Bürgermeister 

 

 

Einreicher: Bürgermeister      

 

 

 

Beschlussvorlage Nr.: 566-19       

 

 

Beratungsfolge am empfohlen/ beschlossen 
Rückstellung Bemerkung 

ja nein enthalten 

Bau- und 

Vergabeausschuss  

10.04.2019     

Stadtrat  25.04.2019     

 

 

 

Betreff: 

 

 

Fortschreibung des 

Selbstbindungsbeschlusses "Gewerbegebiet Nord" 

zum grundhaften Ausbau der Verbindungstraße bedingt durch  

Anforderungen der Verkehrsbedeutung 

 

 

 

  

Datum      Fachbereichsleiter/in     Datum     Bürgermeister Datum    Vorsitzender                      

               des Stadtrates 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) beschließt die Fortschreibung des 

Selbstbindungsbeschlusses (BV 192-15) zum grundhaften Ausbau der Verbindungsstraße 

zum Gewerbegebiet Nord im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur "Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur" mit dem primären Ziel der Erweiterung und Revitalisierung 

der Gebiete Gewerbegebiet IPC, Doppstadt sowie Gewerbegebiet Nord (CÖS) zum 

Wirtschaftszentrum Calbe Nord als wirtschaftlich verflochtenes Gewerbegebiet. 

Mit der Fortschreibung wird die neue Trasse und der neue Knoten an das bestehende 

Gewerbegebiet Nord angeschlossen. 

 

 

 

Erläuterung/Begründung: 

 

Die Stadt Calbe (Saale) plant im Haushaltsjahr 2019 / 2020 die Realisierung der 

Gemeinschaftaufgaben „Verbesserung der Infrastruktur“ sowie „Verbesserung der regionalen 

 
 öffentlich 
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Wirtschaftsstruktur" der bestehenden und neu anzusiedelnden Unternehmen durchzuführen. 

 

Für den auszubauenden Straßenabschnitt zwischen der Landesstraße 68 und dem 

weiterführenden Straßennetz im Gewerbegebiet Nord soll die bestehenden Straße grundhaft 

saniert und ausgebaut werden (Anlage).  

Des Weiteren wird auf der neuen Grundlage der Verkehrsbedeutung / Verkehrsbelastung und 

der Entwurfsparameter / für Kreuzungen der Knoten neu und an einer anderen Stelle 

ausgebildet. Diese Planungsänderung / Planergänzung wurde im Zuge der Bautätigkeiten der 

Landesstraßenbaubehörde LSBB als neuer Anschluss definiert und mit einer Vereinbarung 

zwischen der Stadt Calbe (Saale) und dem LSBB als verbindlich erklärt 

 

Dieser Selbstbindungsbeschluss ist Voraussetzung für die Bewilligungsbehörde. 

 

Die benötigten Haushaltsmittel sind im Entwurf zum Haushalt 2019/2020 eingeplant: 

 

Fördermittelsatz 90% 

 

- Fördermittel (Investitionsbank)    ca. 764.448 € 

- Eigenmittel Stadt Calbe (Saale)    ca.   84.938 € 

 

- Derzeitiges Gesamtvolumen der Baumaßnahme (Brutto) ca. 849.386 € 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis: 

 

Übersichtsplan 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen der Vorlage                          Ja            Nein 

Pflichtaufgaben 

   

Freiwillige Aufgaben 

                  

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr                Ja            Nein 

Ergebnisplan 

   

Finanzplan/ Investitionstätigkeit 

                     

 

Veranschlagung im Finanzplan                                        Ja            Nein 

 

Bemerkungen 

 

 

Unterschrift Kämmerei 
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